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RS OGH 1998/8/10 7Ob63/98k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.08.1998

Norm

ABGB §823

ZPO §411 Bd

Rechtssatz

Das Urteil im Erbschaftsstreit erzeugt keinerlei Bindungswirkung gegen nicht beteiligte, ebenfalls in Betracht

kommende Erben. Diesen steht es vielmehr frei, einen im Erbschaftsstreit obsiegenden Kläger ihrerseits mit

Erbschaftsklage zu belangen und ihr besseres Erbrecht nachzuweisen.
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